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Gesetz zur Änderung der Verfassung  
des Landes Baden-Württemberg

Vom 26. Mai 2020

Der Landtag hat am 20. Mai 2020 unter Beachtung des 
Artikels 64 Absatz 2 der Verfassung das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Verfassung des Landes  
Baden-Württemberg

Artikel 84 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg vom 11. November 1953 (GBl. S. 173), die zuletzt 

durch Gesetz vom 1. Dezember 2015 (GBl. S. 1032) 
 geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

»Artikel 84

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Einnahmen aus 
Krediten im Sinne von Satz 1 entstehen dem Land auch 
dann, wenn Kredite von Fonds, Einrichtungen und Unter-
nehmen des Landes, die gemäß den gesetzlichen Vor-
gaben der Europäischen Union dem Staatssektor zuzu-
rechnen sind, aufgenommen werden und wenn der daraus 
folgende Schuldendienst aus dem Landeshaushalt er-
bracht wird oder künftig zu erbringen ist. 
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Gesetz zur Änderung des  
Landesmediengesetzes

Vom 26. Mai 2020

Der Landtag hat am 20. Mai 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Das Landesmediengesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 273, 
ber. S. 387), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 39) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 46 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »§ 47 a bleibt hiervon unberührt.«

2. Nach § 47 wird folgender § 47 a eingefügt:

»§ 47 a

Förderung privater regionaler Fernsehangebote

 (1) Die in Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 2 herge-
stellten und verbreiteten regionalen Fernsehangebote 
werden nach Maßgabe der folgenden Regelungen ge-
fördert. Damit soll sichergestellt werden, dass die Be-
völkerung in Baden-Württemberg flächendeckend und 
gleichwertig mit qualitätsvollen regionalen Fern-
sehangeboten versorgt wird.

 (2) Die Landesanstalt kann private regionale Fernseh-
veranstalter im Sinne des § 21 Absatz 1 Nummer 3 mit 
der öffentlichen Aufgabe betrauen, die bestehende 
Vielfalt der Meinungen im jeweiligen Versorgungsge-
biet durch ein vielfältiges und qualitätsvolles Nach-
richten- und Informationsprogramm mit engem Regio-
nalbezug in möglichst gleichgewichtiger Weise zum 
Ausdruck zu bringen. Unbeschadet sonstiger Vorga-
ben dieses Gesetzes sind die Veranstalter aufgrund der 
Betrauung jeweils verpflichtet, ein aktuelles und au-
thentisches Nachrichten- und Informationsprogramm 
von Montag bis Freitag mit einem täglichen zeitlichen 
Produktionsumfang von mindestens 20 Minuten ohne 
Hinzurechnung der Sendezeit für Werbung herzustel-
len und zu verbreiten. Das Programm muss sich aus 
Beiträgen zum regionalen Geschehen, insbesondere 
aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft und So-
ziales, zusammensetzen und den Kommunikationsin-
teressen der Fernsehzuschauer in dem jeweiligen Ver-
sorgungsgebiet dienen.

 (3) Die Betrauung ist zu befristen. Maßgeblich hierfür 
ist insbesondere die gesetzliche Befristung der Förde-
rung regionaler Fernsehangebote im Staatshaushalts-
plan. Eine Befristung der Betrauung über die Gel-
tungsdauer der Zulassung hinaus ist nicht möglich.

 (4) Die Programmangebote nach Absatz 2 werden aus 
staatlichen Mitteln nach Maßgabe des Staatshaushalts-
plans und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Be-

(2) Bei einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 abgewichen 
werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den 
Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu be-
rücksichtigen. 

(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnli-
chen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes 
Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage 
erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach 
Absatz 1 und 2 abgewichen werden. Die Feststellung, 
dass eine Naturkatastrophe im Sinne von Satz 1 vorliegt, 
trifft der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die 
Feststellung, dass eine außergewöhnliche Notsituation 
im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag bei An-
wesenheit von mindestens zwei Dritteln seiner Mitglie-
der mit einer Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder betragen muss. Über die 
Höhe der insoweit erforderlichen Kreditermächtigung 
beschließt der Landtag mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem 
Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach 
Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines ange-
messenen Zeitraumes zu erfolgen. 

(4) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme 
von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleis-
tungen bedürfen einer Ermächtigung durch Gesetz. 

(5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnah-
men und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das 
Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 
und 2 unter Berücksichtigung der konjunkturellen Ent-
wicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereini-
gungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich 
von Abweichungen von diesen Vorgaben, regelt ein Ge-
setz.«

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 26. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Bauer Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

  Hermann




